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Spruch 

C1 262922-0/2008/7E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Fischer-Szilagyi als Vorsitzende und den Richter Mag. Marth 
als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Indien, vertreten durch RA Dr. Lennart Binder LL.M., 
Rochusgasse 2/12, 1030 Wien, vom 26.07.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.07.2005, Zl. 
04 08.036-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 13.07.2010 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde gegen Spruchteil I. und II. des Bescheides des Bundesasylamtes wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 
Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idgF (AsylG), abgewiesen. 
 

Die Beschwerde gegen Spruchteil III. des Bescheides des Bundesasylamtes wird gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 
Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF (AsylG 2005), mit der Maßgabe abgewiesen, dass der Spruch zu 
lauten hat: 
 

"Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF (AsylG 2005), wird XXXX aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Indien ausgewiesen." 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

Der Beschwerdeführer, ein indischer Staatsangehöriger, reiste illegal in österreichisches Bundesgebiet ein und 
stellte am 20.04.2004 gegenständlichen Asylantrag. 
 

Im Zuge der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 06.05.2005 gab der Antragsteller zu seinem Fluchtgrund 
an, von Terroristen bzw. terroristischen Gruppierungen nahestehenden Personen gezwungen worden zu sein, bei 
einem Waffentransport mitzuwirken und in diesem Zusammenhang auch Verfolgung durch die indische Polizei 
ausgesetzt gewesen zu sein. 
 

Mit nunmehr angefochtenem Bescheid wies das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 7 AsylG ab und 
erklärte die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Indien gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für 
zulässig. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wurde der Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet 
ausgewiesen. 
 

In der Begründung stellte das Bundesasylamt fest, dass die Identität des Beschwerdeführers mangels geeigneter 
Dokumente nicht feststehe. Das Fluchtvorbringen wurde als nicht glaubhaft gewertet, weshalb die behaupteten 
Fluchtgründe der rechtlichen Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden hätten können. 
 

Hiegegen wurde innerhalb offener Frist Rechtsmittel eingebracht und der Bescheid des Bundesasylamtes in 
vollem Umfang angefochten. 
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Mit Schreiben vom 29.03.2010 teilte der Asylgerichtshof den Parteien des Beschwerdeverfahrens (dem - 
anwaltlich vertretenen - Beschwerdeführer und dem Bundesasylamt) mit, dass diese innerhalb von zwei Wochen 
ein ergänzendes Vorbringen zum Gegenstand des Verfahrens, insbesondere auch zu Fragen familiärer und 
privater Umstände erstatten können. Weiters wurden folgende aktuellen Unterlagen und Berichte (einschließlich 
Textauszügen) zu Indien aufgelistet, auf welche sich der Asylgerichtshof bei seiner Entscheidung stützen werde: 
 

britisches Home Office, Border Agency, Country of Origin Information Report. India (12. August 2008) 
 

britisches Home Office, Border Agency, Country of Origin Information Report. India (12. Mai 2009) 
 

Bericht des (deutschen) Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Indien vom 4. Oktober 2009, Stand September 2009 
 

XXXX, Gutachten vom 13. November 2007, Teil B (allgemeines Gutachten) 
 

Es wurde festgehalten, dass der Asylgerichtshof vorläufig davon ausgehe, dass dem Beschwerdeführer - 
ungeachtet dessen, ob das bisherige Vorbringen des Beschwerdeführers als glaubwürdig gewertet werden könne 
oder nicht - jedenfalls die Möglichkeit offen stehe, sich in Indien außerhalb seiner engeren Heimat 
niederzulassen, ohne sich der Gefahr der Verfolgung auszusetzen. Es wurde den Verfahrensparteien freigestellt, 
innerhalb von zwei Wochen hiezu Stellung zu nehmen, und angeboten, in die angeführten Länderdokumente 
Einsicht zu nehmen. 
 

Am 14.04.2010 langte folgende Stellungnahme des Beschwerdeführers ein: 
 

"Da der BF ein ausführliches und glaubwürdiges Vorbringen vor dem BAA erstattet hat, hätte ihm Asyl gewährt 
werden müssen. 
 

Aus der Gesamtheit der vorgehaltenen Berichte ergibt sich, dass dem BF unabhängig von der Asylrelevanz des 
Vorbringens subsidiärer Schutz zu gewähren ist. 
 

Wenn der AsylGH in einzelnen Fällen von der Überlebensmöglichkeit von Rückkehrern, notfalls mit schlechten 
Jobs wie Tellerwäscher, Müllsammler oder Rikschafahrer, ausgeht, bezieht sich dies offenbar auf jüngere 
Menschen. 
 

Aus der persönlichen Situation heraus scheidet somit die IFA aus. Außerdem könnte der BF außerhalb einer 
engeren Heimatumgebung keine Hilfe durch Freunde und Verwandte erhalten. 
 

Ein Leben des dauerhaften Versteckens ist überdies keine zumutbare Möglichkeit iSd von der UN aufgestellten 
Konzeptes einer dauerhaften Relokalisationsmöglichkeit. 
 

Aus den Länderberichten ist nicht ersichtlich, dass dem BF im Falle der Rückkehr zumindest ein warmes Zelt 
und eine warme Mahlzeit am Tag garantiert wäre. 
 

Wiederholt wird der Antrag auf eine mündliche Beschwerdeverhandlung. In diesem Fall könnte er deutlich 
darlegen, warum ihm eine Rückkehr nach Indien nicht möglich ist. 
 

Im Rahmen einer mündlichen Beschwerdeverhandlung könnte dem BF ein faires Verfahren ermöglicht werden. 
Dieses Grunderfordernis für das Asylverfahren ergibt sich auch aus den Richtlinien des Lissabon-Vertrages." 
 

Am 13.07.2010 fand vor dem Asylgerichtshof eine mündliche Verhandlung statt, in welcher der 
Beschwerdeführer im Beisein seines rechtsfreundlichen Vertreters nach Angaben zu seinem Gesundheitszustand 
("Ich bin gesund.") und seinen Personalien Folgendes zu Protokoll gab: 
 

"VR: Wann haben Sie Indien verlassen? 
 

BF: Im Jahr 2004. 
 

VR: Haben Sie Probleme mit Behörden in Indien? 
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BF: Nein. 
 

VR: Ihnen wurde schriftliches Parteiengehör gewährt. Im Zuge einer Stellungnahme vom 13.04.2010 brachten 
Sie vor, dass aus der persönlichen Situation heraus eine inländische Fluchtalternative ausscheidet. Aus welchem 
Grund können Sie sich außerhalb Ihres Heimatgebietes in Indien nicht eine neue Existenz aufbauen, zumal Sie 
nach eigenen Angaben viele Jahre als Koch gearbeitet haben und davon auszugehen ist, dass Sie in dieser 
Tätigkeit auch in anderen Regionen Indiens eine Arbeit finden können? 
 

BF: Ich werde in Indien niemals in Ruhe leben können und auch nicht ruhig schlafen können, denn ich würde 
immer mit der Angst umgehen müssen, dass mich diese Leute finden. Außerdem ist die Kultur und Sprache in 
anderen Bundesländern gänzlich anders. Ich komme aus dem Punjab und spreche Punjabi, aufgrund meiner 
Sprache kann man mich leicht wo anders auch erkennen. 
 

VR: Wo leben Ihre Eltern, Ihre Gattin und Ihre Kinder? 
 

BF: Sie leben zwar im Heimatdorf, aber sie haben schon auch Probleme. 
 

VR: Welcher Art? 
 

BF: Die gegnerische Partei schikaniert sie. 
 

VR: Welche gegnerische Partei? 
 

BF: Die gegnerische Partei von XXXX. 
 

VR: Warum schikaniert diese Ihre Familie? 
 

BF: Sie wollen, dass meine Familie für sie arbeitet und setzten meine Familie unter Druck. 
 

VR: Arbeitet Ihre Familie für irgendeine andere Partei? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Welche? 
 

BF: Meine Familie unterstützt die XXXX-Partei. 
 

VR: Wie heißen die Gegner der XXXX-Partei? 
 

BF: Die gegnerische Partei ist die XXXX. 
 

Festgehalten wird, dass der BF länger nachdenkt. Auf diesbezüglichen 

Vorhalt gibt er an: Ich wurde diese Fragen vorher nicht gefragt. 
 

VR: Haben diese Schwierigkeiten mit den Parteien auch mit Ihrer Fluchtgeschichte zu tun? 
 

BF: Ja, und außerdem wurde eine Person namens XXXX vor meinen Augen ermordet. Aus Angst musste ich 
flüchten. 
 

VR: In wie weit haben die Schwierigkeiten mit den Parteien etwas mit Ihrer Fluchtgeschichte zu tun? 
 

BF: Ich habe mit 2 oder 4 anderen Personen für XXXX gearbeitet. Aber die andere Partei hat uns unter Druck 
gesetzt und gezwungen, für sie Arbeiten zu verrichten. Ich wurde 2 oder 3 Mal zu einem Waldstück gebracht 
und musste Tätigkeiten machen, die mit meiner Tätigkeit als Koch nichts zu tun hatte. Dann wurde XXXX vor 
meinen Augen getötet, er war einer von uns und hat für XXXX gearbeitet. Wir haben uns auch an die Polizei 
gewandt, aber es hat nichts genützt. 
 

VR: D.h. Sie haben als Koch für XXXX, der die Partei geführt hat, gearbeitet? 
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BF: Ja. 
 

VR: Sie wurden von Mitgliedern der XXXX Partei gezwungen, andere Tätigkeiten als Kochtätigkeiten zu 
verrichten? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Welche Tätigkeiten waren das? 
 

BF: Wir mussten Gewehre und Munition ausladen. 
 

VR: Das haben Sie 2 bis 3 Mal machen müssen? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Wieso haben Sie in der Einvernahme vor dem BAA nie angegeben, dass es sich bei Ihrem Arbeitgeber um 
den Führer einer politischen Partei gehandelt hat und dass die Personen, die Sie gezwungen haben, die Waffen 
auszuladen, von der gegnerischen Partei waren? 
 

BF: Mir wurde diese Frage nicht gestellt. Ich habe nur das beantwortet, was ich gefragt wurde. 
 

VR: Ich habe Sie heute auch nicht danach gefragt, sondern haben Sie von selbst auf Schwierigkeiten mit Parteien 
hingewiesen, auf die Frage, wie es Ihrer Familie geht? 
 

BF: Jetzt musste ich das erwähnen, da die Probleme eskaliert sind. Dies seit 10 bis 15 Tagen. Daher musste ich 
das heute ausdrücklich erwähnen. 
 

VR: Sie haben vorhin angeführt, dass Sie das auch bei der Polizei angezeigt haben, wie hat die Polizei reagiert? 
 

BF: Die Polizei hat die andere Partei unterstützt und hat uns nur dort sitzen lassen. Sie kennen die Situation im 
Punjab, wir bekamen von beiden Seiten Probleme. 
 

VR: Was meinen Sie damit, die Polizei hat Sie "sitzen gelassen"? 
 

BF: D.h. falls wir genau erzählt hätten, was mit uns passiert ist, hätte man uns erschossen. Ein Mann wurde 
bereits erschossen. 
 

VR: Wer hätte Sie erschossen? 
 

BF: Die gegnerische Partei hat einen von uns vor meinen Augen erschossen. 
 

VR: Ich fragte, was es bedeuten soll, dass die Polizei Sie "sitzen gelassen" hätte? 
 

BF: D.h. sie haben uns nicht geholfen, sie haben eher die andere Partei unterstützt. 
 

VR: Ich habe Sie nun mehrmals gefragt, was die Polizei gemacht hat. Sie haben lediglich angeführt, dass die 
Polizei Ihnen nicht geholfen hätte. Vor dem BAA haben Sie angegeben, dass Sie von der Polizei festgehalten 
und geschlagen worden seien. 
 

BF: Ja, doch, sie haben uns geschlagen. 
 

VR: Vor dem BAA haben Sie angegeben, 5 Tage lang festgehalten worden zu sein. Warum haben Sie das heute 
nicht erwähnt? 
 

BF: Das ist alles 4 oder 5 Jahre her. Es kann sein, dass ich einiges vergessen habe. 
 

VR: Haben Sie gesehen wie XXXX getötet wurde? 
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BF: Ja, das geschah vor meinen Augen. Seither habe ich große Angst. 
 

VR: Vor dem BAA haben Sie angegeben, dass XXXX von dem "Gastgeber" entführt und umgebracht worden 
sei. 20 Tage später habe der "Gastgeber" auch Sie entführt. Wie können Sie dann schon den Mord gesehen 
haben? 
 

BF: Er wurde vor meinen Augen erschossen. Ich habe es selbst gesehen. 
 

VR: Vorgehalten wird, dass bereits in der Einvernahme vor dem BAA in den zeitlichen Abfolgen immer wieder 
Divergenzen auftreten. Auch heute ergeben sich immer wieder Widersprüche in den Angaben, insbesondere 
auch im Hinblick auf den neu vorgebrachten politischen Hintergrund. Darüber hinaus ist es nicht 
nachvollziehbar, dass Sie mehrfach gezwungen werden konnten, für die gegnerische Partei mit Waffen zu 
hantieren, ohne dass Ihr Parteichef etwas dagegen unternehmen konnte. 
 

BF: Die alte Einvernahme war vor 4 oder 5 Jahren und ich kann mich an die Daten nicht mehr erinnern. Heute 
stehe ich auch unter Stress. Es kann sein, dass ich deswegen auch etwas unterschiedliche Angaben gemacht 
habe, aber das Hauptproblem habe ich Ihnen geschildert. 
 

VR: Aus welchem Grund sollten die Mitglieder der XXXX Partei Sie außerhalb Ihres Heimatgebietes suchen? 
 

BF: Weil sie eine große Feindschaft mit der XXXX-Partei haben und ich habe für diese gearbeitet. 
 

VR: Deshalb sucht man Sie in gesamt Indien? 
 

BF: Das kann sein. Dieses Risiko besteht und ich habe Angst, dass sie mich finden könnten. Ich werde nicht 
ruhig schlafen können. 
 

VR: Sie haben erwähnt, dass vor 10 bis 15 Tagen etwas passiert sei, was war das? 
 

BF: Es gab einen Übergriff auf meine Familie und meine Kinder. 
 

VR: In welcher Form? 
 

BF: Es war ein Samstag, der 1. Juli, da haben sie meine Kinder attackiert. 
 

VR: Woher wissen Sie das? 
 

BF: Ich habe das telefonisch erfahren, meine Kinder haben mich angerufen. 
 

VR: Wer hat Ihre Kinder attackiert? 
 

BF: Die gegnerische Partei. 
 

VR: Woher wissen Ihre Kinder, dass das die gegnerische Partei war? 
 

BF: Sie wissen das, woher sollen sie das nicht wissen? 
 

VR: Haben diese Leute einen Grund genannt, warum sie Ihre Familie schikanieren? 
 

BF: Weil sie mich suchen. 
 

VR: Hat es zuvor auch schon Übergriffe auf Ihre Familie gegeben? 
 

BF: Nein." 
 

Der Beschwerdeführer verneinte die Fragen, ob er in Österreich verheiratet sei oder in einer Lebensgemeinschaft 
lebe und ob er in Österreich lebende Kinder oder andere nahe Verwandte oder Verwandte, von denen er 
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finanziell abhängig sei, habe. Er spreche "ganz wenig" Deutsch (gab über Nachfrage aber an, die vorsitzende 
Richterin nicht zu verstehen), besuche in Österreich keine Kurse, Vereine und keine Schule oder Universität. Der 
Beschwerdeführer führte aus, er arbeite in Österreich als Zeitungskolporteur. Befragt nach einem Freundeskreis 
oder bisher nicht genannten Verwandten in Österreich, erklärte der Beschwerdeführer, er habe nur indische 
Freunde. Der Beschwerdeführer gab überdies an, er habe keine andere, besondere Bindung an Österreich, sei 
nicht legal in das Bundesgebiet eingereist und habe nie ein nicht auf das Asylverfahren gegründetes 
Aufenthaltsrecht in Österreich gehabt. 
 

Der Beschwerdeführer hat im gesamten Verfahren keine Beweismittel vorgelegt. 
 

Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger der Republik Indien und Angehöriger der hinduistischen 
Religionsgemeinschaft, hat sein Heimatland verlassen, ist illegal in die Republik Österreich eingereist und hat 
am 20.04.2004 gegenständlichen Asylantrag gestellt. 
 

Der Beschwerdeführer verfügt in Österreich weder über nahe Verwandte noch über sonstige familiäre 
Bindungen. Der Beschwerdeführer spricht kaum Deutsch, besucht bzw. besuchte keine Vereine, Kurse, Schulen 
oder Universitäten und hat auch keine sonstigen, besonderen Bindungen an Österreich. Der Beschwerdeführer ist 
volljährig, unbescholten, erwerbsfähig und arbeitet in Österreich als Zeitungskolporteur. 
 

Diese Feststellungen ergeben sich aus den Angaben des Beschwerdeführers sowie aus dem Akteninhalt. Die 
Identität des Beschwerdeführers konnte mangels Vorliegen geeigneter Dokumente nicht festgestellt werden. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer von Angehörigen einer terroristischen Gruppierung 
bzw. von Mitgliedern der XXXX Partei bedroht, entführt und gezwungen wurde, für diese Personen Arbeiten zu 
verrichten bzw. an Waffentransporten mitzuwirken. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der 
Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang von der Polizei festgehalten und misshandelt wurde. 
 

Nicht festgestellt wird, dass dem Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr in den Herkunftsstaat mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine asylrechtlich relevante Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention im gesamten Staatsgebiet droht. Weiters wird nicht festgestellt, dass der 
Beschwerdeführer im Falle seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Republik Indien in 
seinem Recht auf Leben gefährdet, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen oder von der Todesstrafe bedroht wäre. 
 

Der Eindruck der Unglaubwürdigkeit des Beschwerdeführers, welchen bereits die Erstbehörde in der 
Begründung des angefochtenen Bescheides insbesondere mit Hinweis auf dessen mehrfach widersprüchliche 
Angaben - etwa zum Ablauf und zur Dauer der vorgebrachten Entführungen - sowie auf die mangelnde 
Plausibilität seiner Fluchtgeschichte - eine terroristische Gruppe habe vier Köche eines Gastronomiebetriebes zu 
einer Scheinhochzeit bestellt, um diese zum Verladen von Waffen zu zwingen - zum Ausdruck brachte, hat sich 
im Beschwerdeverfahren noch verstärkt, da sich im Rahmen der mündlichen Verhandlung weitere 
Ungereimtheiten und Widersprüche im Vorbringen ergaben, welche der Beschwerdeführer nicht schlüssig zu 
erklären vermochte. 
 

Zu seinem zentralen Fluchtgrund machte der Beschwerdeführer - nachdem er auch in seiner Rechtsmittelschrift 
lediglich angegeben hatte, er sei von einer terroristischen Gruppe gezwungen worden, bei einem Waffentransport 
mitzuwirken - vor dem Asylgerichtshof gänzlich abweichende Angaben und steigerte sein Vorbringen nunmehr 
dahingehend, dass seine Entführung und Bedrohung politisch motiviert gewesen seien. In Anbetracht der 
fehlenden Erwähnung dieses Verfolgungsmotivs sowohl vor der belangten Behörde als auch in gegenständlicher 
Rechtsmittelschrift und der Stellungsnahme vom 14.04.2010 - nachdem bis zur Beschwerdeverhandlung 
hinsichtlich der Entführungen keinerlei Zusammenhang zu einem Konventionsgrund releviert worden war - ist 
diesem Vorbringen die Glaubhaftigkeit zu versagen, zumal es dem Beschwerdeführer im Rahmen der 
mündlichen Verhandlung auch nicht gelungen ist, die bisherige Verschweigung dieses Verfolgungsgrundes 
nachvollziehbar zu erklären und der Beschwerdeführer über Vorhalt lediglich angab, ihm sei diese Frage zuvor 
nicht gestellt worden bzw. habe er dies nun erwähnen müssen, da die Probleme eskaliert seien. 
 

Der Beschwerdeführer brachte in der Beschwerdeverhandlung auch die vor dem Bundesasylamt behauptete 
fünftägige Anhaltung und Misshandlung durch die Polizei nicht zur Erwähnung und gab trotz mehrmaliger 
Nachfrage aus Eigenem ausschließlich an, die Polizei habe ihm nicht geholfen, sie habe ihn "sitzen gelassen". 
Auch über Vorhalt der vor der Asylbehörde angegebenen Misshandlung durch die Polizei, erklärte der 
Beschwerdeführer lediglich, er sei geschlagen worden. Nach weiterem Vorhalt hinsichtlich der fünftägigen 
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Anhaltung führte der Beschwerdeführer aus, dies alles sei bereits vier oder fünf Jahre her und sei es möglich, 
dass er Einiges vergessen habe. Unter Berücksichtigung der zweifellos gravierenden Bedeutung, die ein solches 
Erlebnis für einen Betroffenen haben müsste, und der vom Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt 
angegebenen Furcht vor der Polizei im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat, kann diese Erklärung nur als 
Schutzbehauptung gewertet werden. 
 

Aufgrund der bereits dargelegten Unglaubhaftigkeit der Fluchtgeschichte des Beschwerdeführers ist auch den 
hierauf basierenden, vor dem Asylgerichtshof behaupteten Übergriffen gegenüber den Familienangehörigen des 
Beschwerdeführers die Glaubhaftigkeit zu versagen. Der Beschwerdeführer konnte im Übrigen auch diesen neu 
behaupteten Sachverhalt nicht nachvollziehbar darlegen und insbesondere keinen plausiblen Grund nennen, 
warum seine Kinder die Mitglieder der "gegnerischen Partei" kennen bzw. die gegnerischen Parteiangehörigen - 
nach mehr als sechsjähriger Abwesenheit des Beschwerdeführers - seine Familie schikanieren sollten. 
 

Im Gesamtzusammenhang betrachtet weist das Vorbringen des Beschwerdeführers zahlreiche Widersprüche und 
Ungereimtheiten auf, welche der Beschwerdeführer nicht zu klären vermochte. Im Zuge des Verfahrens vor dem 
Asylgerichtshof hat sich der Eindruck verstärkt, dass der Beschwerdeführer lediglich eine konstruierte 
Geschichte wiedergegeben hat, und war daher sein gesamtes Vorbringen als unglaubhaft zu werten. Somit war 
nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in Indien einer asylrechtlich relevanten Verfolgungsgefahr 
ausgesetzt war bzw. ist. 
 

Folgende Unterlagen wurden zur Beurteilung der Situation in Indien herangezogen: 
 

britisches Home Office, Border Agency, Country of Origin Information Report, India, vom 12.08.2008; 
 

britisches Home Office, Border Agency, Country of Origin Information Report, India, vom 12.05.2009; 
 

Bericht des (deutschen) Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Indien vom 04.10.2009, Stand September 2009; 
 

XXXX, Gutachten vom 13.11.2007, Teil B (allgemeines Gutachten). 
 

Anhand dieser in das Verfahren eingeführten Berichte bzw. Gutachten wird festgestellt, dass eine 
Asylantragstellung alleine keine nachteiligen Konsequenzen für abgeschobene indische Staatsangehörige hat. 
Indische Asylwerber, die in ihr Heimatland abgeschoben werden, haben zwar eine intensive Prüfung der 
(Ersatz-)Reisedokumente und eine Befragung durch Sicherheitsbeamte zu erwarten, grundsätzlich aber keine 
Probleme von Seiten des Staates zu befürchten. 
 

Aus den genannten Erkenntnisquellen ergibt sich weiters, dass in Indien volle Bewegungsfreiheit gewährleistet 
ist. Die Quellen zeichnen diesbezüglich ein eindeutiges Bild, wonach grundsätzlich örtlich begrenzten 
Konflikten bzw. Verfolgungshandlungen durch Übersiedlung in einen anderen Landesteil ausgewichen werden 
kann. Es gibt kein staatliches Melde- oder Registrierungssystem für indische Bürger. Die Bürger besitzen in der 
Mehrzahl keine Ausweise. Die indische Verfassung garantiert indischen Staatsangehörigen das Recht, auf 
Bewegungsfreiheit im Staatsgebiet sowie das Recht auf Niederlassung und Aufenthalt in jedem Teil des Landes. 
Auch bei strafrechtlicher Verfolgung ist in der Regel ein unbehelligtes Leben in ländlichen Bezirken in anderen 
Teilen Indiens möglich, ohne dass diese Person ihre Identität verbergen muss. 
 

Aus dem Bericht des britischen Home Office vom Mai 2009 (Pt. 20.54, 20.55, 20.59 und 20.60) ergibt sich, 
dass, wer aus einem Teil Indiens in einen anderen neu zuzieht, nicht überprüft wird, auch wenn er ein Sikh aus 
dem Punjab ist, zumal die örtliche Polizei hiezu nicht die erforderlichen Ressourcen hat. Wer Probleme im 
Punjab hat oder hatte, kann sich sohin anderwärts in Indien niederlassen. Die Behörden in Delhi werden nicht 
davon informiert, wer von der Polizei des Punjab gesucht wird. Personen, die sich anderwärts niederlassen, 
haben freien Zugang zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt, zum Gesundheits- und zum Bildungssystem. 
 

Die Möglichkeit, sich außerhalb der engeren Heimat in Indien eine Existenzgrundlage zu schaffen, hängt sehr 
stark von den individuellen Fähigkeiten, Kenntnissen und der körperlichen Verfassung ab und kann durch 
Unterstützung seitens Verwandter, Freunde oder Glaubensbrüder deutlich erhöht werden. Für unqualifizierte, 
aber gesunde Menschen wird es in der Regel möglich sein, sich durch Gelegenheitsarbeiten ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. 
 

Soweit der Beschwerdeführer diesen Feststellungen in seiner Stellungnahme vom 14.04.2010 entgegengetreten 
ist, ist darauf hinzuweisen, dass weder in dem genannten Schriftsatz noch im Rahmen der mündlichen 
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Verhandlung vom 13.07.2010 nachvollziehbar dargetan wurde, warum gerade der Beschwerdeführer in seinem 
Herkunftsstaat keine innerstaatliche Fluchtalternative haben sollte. Die pauschale Behauptung, die in den 
Berichten dargelegten "Überlebensmöglichkeiten" würden sich "offenbar" (nur) auf jüngere Menschen beziehen 
bzw. scheide für den Beschwerdeführer "aus der persönlichen Situation heraus" eine innerstaatliche 
Fluchtalternative aus, ist nicht geeignet, Zweifel an der Richtigkeit der auf einer ausgewogenen Auswahl 
verschiedener seriöser sowie in ihren Aussagen plausibler Quellen beruhenden Länderfeststellungen zu 
begründen. Hinsichtlich der ins Treffen geführten Unzumutbarkeit "dauerhaften Versteckens" ist darauf 
hinzuweisen, dass den Länderberichten zufolge im Rahmen der innerstaatlichen Schutzsuche ein Verbergen der 
eigenen Identität nicht erforderlich ist. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention 
droht) und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) genannten 
Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention ist als Flüchtling anzusehen, wer sich 
aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obige Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 
Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land 
zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt der in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im 
Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, 
wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 
Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer 
konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus 
Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher 
Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, 
wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu 
begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist 
Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung 
mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht 
(VwGH 6.10.1999. Zl.99/01/0279, mwN). 
 

Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale Situation kann nach ständiger Judikatur nicht als 
hinreichender Grund für eine Asylgewährung herangezogen werden (vgl. VwGH vom 17.06.1993, Zl. 
92/01/1081; VwGH vom 14.03.1995, Zl. 94/20/0798). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. So ist dem Herkunftsstaat eine Verfolgung 
sowohl dann zuzurechnen, wenn sie von dessen Organen direkt gesetzt wird, als auch, wenn der Staat nicht in 
der Lage oder nicht gewillt ist, die von anderen Stellen ausgehende Verfolgungshandlung hintan zu halten (vgl. 
VwGH vom 06.10.1998, ZI. 96/20/0287; VwGH vom 23.07.1999, ZI. 99/20/0208). 
 

Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale Situation kann nach ständiger Judikatur nicht als 
hinreichender Grund für eine Asylgewährung herangezogen werden (vgl. VwGH vom 17.06.1993, Zl. 
92/01/1081; 14.03.1995, Zl. 94/20/0798). 
 

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, und ist ihm dort die Inanspruchnahme inländischen Schutzes auch 
zumutbar, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 
24.03.1999, 98/01/0352; 15.03.2001, 99/20/0134; 15.03.2001, 99/20/0036). In daraus resultierenden 
schlechteren wirtschaftlichen oder sozialen Bedingungen allein kann keine staatliche Verfolgung erblickt 
werden, vorausgesetzt, der Asylwerber gerät in dem in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage, 
die ihm jegliche Existenzgrundlage entzieht (VwGH vom 08.06.2000, Zl. 99/20/0597). 
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Wie bereits ausgeführt war den Angaben des Beschwerdeführers aufgrund von Widersprüchen und 
Ungereimtheiten in wesentlichen Teilen des Vorbringens die Glaubhaftigkeit abzusprechen und erübrigt sich 
deshalb auch eine Prüfung der Asylrelevanz seines Vorbringens. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass dem Beschwerdeführer asylrelevante Verfolgung in der Republik Indien mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit droht bzw. drohte. 
 

Auch wenn man den Darstellungen des Beschwerdeführers zu seinen individuellen Fluchtgründen folgt, ergibt 
sich letztlich, dass er außerhalb seines behaupteten Herkunftsortes in Indien eine innerstaatliche Flucht- bzw. 
Schutzalternative hat, zumal sich die vom Beschwerdeführer genannten Verfolgungshandlungen auf einen 
regionalen Bereich beschränken. Geht man von den Behauptungen des Beschwerdeführers aus, so ist weiters 
auszuschließen, dass er als besonders militant oder als jemand eingestuft wird, der in der Vergangenheit mit 
bewaffneten Gruppen zusammengearbeitet hat bzw. auf einer unionsweiten Suchliste steht, zumal der 
Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt selbst ausgeführt hat, er sei von der Polizei zwar verdächtigt, verhört 
und misshandelt, nach fünftägiger Anhaltung aber schließlich freigelassen worden. 
 

Dem Beschwerdeführer ist die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Flucht- bzw. Schutzalternative daher 
möglich und sind weder dem Vorbringen des Beschwerdeführers noch den zugrunde gelegten Länderberichten 
substantiierte Anhaltspunkte zu entnehmen, dass der erwerbsfähige Beschwerdeführer durch die Übersiedelung 
in einen anderen Landesteil in eine ausweglose Lage geraten würde. Dass der Beschwerdeführer als Hindu aus 
dem Punjab aufgrund sprachlicher und kultureller Unterschiede in anderen Bundesstaaten keine 
Existenzmöglichkeit hat, wurde weder vom Beschwerdeführer konkret untermauert noch kann dies den 
Länderberichten in dieser Allgemeinheit entnommen werden. 
 

Da sich sohin weder aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers noch aus internationalen Länderberichten 
hinreichende Anhaltspunkte für eine asylrelevante Verfolgung des Beschwerdeführers ergeben haben, ist kein 
unter Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention zu subsumierender Sachverhalt ableitbar. 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, 
ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 
Fremdengesetz 1997 - FrG; nunmehr § 50 Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG); diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Fremdenrechts ist eine Zurückweisung, die Hinderung an der 
Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Artikel 2 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), Artikel 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 
verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre (§ 50 
Abs. 1 FPG). Gemäß § 50 Abs. 2 und 4 FPG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung, oder - mit einer für den 
vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat oder die 
Hinderung an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 
ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Artikel 33 Ziffer 1 Genfer 
Flüchtlingskonvention). 
 

Gemäß Artikel 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Artikel 3 
EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen 
werden. 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat ein Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, 
wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 26.06.1997, Zl. 
95/18/1291; vom 17.07.1997, Zl. 97/18/0336 und vom 05.04.1995, Zl. 93/18/0289 ua). Die Mitwirkungspflicht 
des Asylwerbers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind, und deren 
Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (vgl. VwGH vom 30.09.1993, Zl. 
93/18/0214). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme muss von 
einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des 
Artikels 3 EMRK zu gelangen. Die bloße Möglichkeit einer die in Artikel 3 EMRK widersprechenden 
Behandlung in jenen Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen 
Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG (nunmehr § 50 FPG) als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr 
müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt 
sein würde (vgl. VwGH vom 27.02.2001, Zl. 98/21/0427 sowie VwGH vom 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). 



 Asylgerichtshof 08.09.2010 

www.ris.bka.gv.at  Seite 10 von 13 

 

Eine Verletzung des Artikels 3 EMRK ist im Falle einer Abschiebung nach der Judikatur des EGMR, der sich 
die Gerichtshöfe öffentlichen Rechts angeschlossen haben, jedenfalls nur unter exzeptionellen Umständen 
anzunehmen (vgl. hiezu EGMR ¿ U 2.5.1997, D vs. United Kingdom, Nr. 30240/96; EGMR E 31.5.2005, 
Ovdienko Iryna and Ivan vs. Finland, Nr. 1383/04 sowie VfGH vom 6.3.2008, Zl. B 2400/07, mwH). 
 

Dem Beschwerdeführer gelang es nicht, eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention darzutun. 
Weiters ergaben sich keine Anhaltspunkte für ein Vorliegen einer der Tatbestandsvoraussetzungen des § 50 
FPG. Es kann auch nicht erkannt werden, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Indien dort 
die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Artikels 3 EMRK überschritten wäre. Aus den 
internationalen Länderberichten ergibt sich nicht, dass es dem gesunden und erwerbsfähigen Beschwerdeführer 
unmöglich ist, Arbeit zu finden. Auf Grund des oben Ausgeführten ist es dem Beschwerdeführer zumutbar, seine 
existenziellen Grundbedürfnisse, wie Nahrung und Unterkunft, im Falle einer Rückkehr in sein Heimatland zu 
sichern und lässt auch die aktuelle Medienberichterstattung zur momentanen Wirtschaftskrise überdies 
keinesfalls den Schluss zu, dass indischen Staatsangehörigen generell in Indien die notdürftigste 
Lebensgrundlage entzogen wäre. 
 

Auf Grundlage der Länderfeststellungen ist weiters festzuhalten, dass bei einer Rückkehr des Beschwerdeführers 
in sein Heimatland die Tatsache der Asylantragstellung allein keine Verfolgung zur Folge hat, und besteht kein 
Hinweis darauf, dass "außergewöhnliche Umstände" vorliegen, die eine Abschiebung unzulässig machen 
könnten. 
 

Aufgrund der bereits dargelegten Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat erübrigt sich eine weitere Prüfung hinsichtlich des Vorliegens der 
Voraussetzungen gemäß §§ 8 Abs. 3a iVm 9 Abs. 2 Asylgesetz 2005 idF FrÄG 2009. 
 

Die belangte Behörde hat in Spruchteil III. des angefochtenen Bescheides gemäß der zum 
Entscheidungszeitpunkt anzuwendenden Bestimmung des § 8 Abs. 2 AsylG die Ausweisung des 
Beschwerdeführers ausgesprochen. 
 

Gemäß der Übergangsbestimmung des § 75 Abs. 8 AsylG 2005 idF des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2009, 
BGBl. I Nr. 122/2009 (FrÄG 2009), ist § 10 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 122/2009 auf alle am oder nach dem 
01.01.2010 anhängigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
Ausweisungsentscheidung nach dem Asylgesetz 1997, die vor dem 01.01.2010 erlassen wurde, als eine 
Ausweisungsentscheidung nach § 10 AsylG 2005, die Zurückweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 
1997 als Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 und die Abweisung eines Asylantrages nach dem 
Asylgesetz 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 gilt. 
 

Gemäß dieser Übergangsbestimmung sind sohin alle Ausweisungen, die mit einer asylrechtlichen Entscheidung, 
gleichgültig ob diese gemäß dem Asylgesetz 1997 oder dem Asylgesetz 2005 erfolgt, zu verbinden sind, künftig 
gemäß § 10 AsylG 2005 auszusprechen, da nur diese Norm die für notwendig erachtete Bestimmtheit 
hinsichtlich der Zulässigkeit der Ausweisung gewährleistet. Eine Zurückweisung oder Abweisung des 
Asylantrags gemäß dem Asylgesetz 1997 soll im Regelungsregime des § 10 AsylG 2005 als eine entsprechende 
Entscheidung nach dem Asylgesetz 2005 gelten und daher mit einer Ausweisung verbunden werden. Für 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof gilt dies naturgemäß nur insoweit, als eine vom Bundesasylamt erlassene 
Ausweisung bekämpft wurde und somit einen relevanten Verfahrensgegenstand vor dem Asylgerichtshof 
darstellt (ErläutRV 330 BlgNR 24. GP, S. 27). 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn 1. der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; 2. der Antrag auf internationalen 
Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status 
des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird; 3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt 
wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 

4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird, und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a 
oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall 
ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Artikel 
8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: a) die Art und Dauer des bisherigen 
Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war; b) das tatsächliche 
Bestehen eines Familienlebens; 
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c) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; d) der Grad der Integration; e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des 
Fremden; f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit; g) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im 
Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts; h) die Frage, ob das Privat- und Familienleben 
des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst 
waren. 
 

Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Artikel 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die Durchführung für die 
notwendige Zeit aufzuschieben (§ 10 Abs. 3 AsylG 2005). 
 

Gemäß Artikel 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Artikel 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde 
in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine 
Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe 
und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. 
Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 60.654/00) garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und 
Aufenthalt in einem Staat. Unter gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf 
dem Gebiet des Aufenthaltsrechts (z.B. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden 
eingreifen. Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland 
zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u. a. gg. Lettland) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche 
Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich 
übersteigen (vgl. dazu BAGHLI gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 10.737/1985; VfSlg 13.660/1993). 
 

Eingriffe in die durch Artikel 8 EMRK zu schützenden Rechte von Betroffenen sind im Sinne der Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes rechtswidrig, wenn u.a. eine Vollzugsbehörde bei Erlassung des Bescheides, mit dem 
ein solcher Eingriff bewirkt wird, eine verfassungsrechtlich unbedenkliche Rechtsgrundlage in denkunmöglicher 
Weise angewendet hat. Dies ist etwa der Fall, wenn die Behörde der angewendeten Norm fälschlicher Weise 
einen dem Artikel 8 Abs. 1 EMRK widersprechenden und durch dessen Abs. 2 nicht gedeckten, somit 
verfassungswidrigen Inhalt unterstellt. 
 

Bei der Beurteilung der Rechtskonformität von behördlichen Eingriffen in diesem Sinne ist nach ständiger 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und des Verfassungsgerichtshofes auf die 
besonderen Umstände des Einzelfalls im Detail einzugehen, wobei eine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
allem im Bereich der fremdenrechtlichen bzw. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen vorzunehmen ist. 
 

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte im Fall Moustaquim ist eine Maßnahme 
dann in einer demokratischen Gesellschaft notwendig, wenn sie einem dringenden sozialen Bedürfnis entspricht 
und zum verfolgten legitimen Ziel verhältnismäßig ist. Das bedeutet, dass die Interessen des Staates, 
insbesondere unter Berücksichtung der Souveränität hinsichtlich der Einwanderungs- und Niederlassungspolitik, 
gegen jene des Beschwerdeführers abzuwägen sind. 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geht davon aus, dass die Konvention kein Recht auf 
Aufenthalt in einem bestimmten Staat garantiert. Er erkennt in ständiger Rechtsprechung weiters, dass die 
Konventionsstaaten nach völkerrechtlichen Bestimmungen berechtigt sind, Einreise, Ausweisung und Aufenthalt 
von Fremden ihrer Kontrolle zu unterwerfen, soweit ihre vertraglichen Verpflichtungen dem nicht 
entgegenstehen (vgl. uva. z.B. Urteil Vilvarajah/GB, A/215 § 102 = NL 92/1/07 und NL 92/1/27f.). 
 

Hinsichtlich der Abwägung der öffentlichen Interessen mit jenen des Asylwerbers ist der Verfassungsgerichtshof 
der Auffassung, dass Asylwerber und sonstige Fremde nicht schlechthin gleichzusetzen sind. Asylwerber hätten 
in der Regel ohne Geltendmachung von Asylgründen keine rechtliche Möglichkeit, legal nach Österreich 
einzureisen. Soweit die Einreise nicht ohnehin unter Umgehung der Grenzkontrolle oder mit einem 
Touristenvisum stattgefunden hat, ist Asylwerbern der Aufenthalt bloß erlaubt, weil sie einen Asylantrag gestellt 
und Asylgründe geltend gemacht haben. Sie dürfen zwar bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung 
weder zurückgewiesen, zurückgeschoben noch abgeschoben werden, ein über diesen faktischen Abschiebeschutz 
hinausgehendes Aufenthaltsrecht erlangen Asylwerber jedoch lediglich bei Zulassung ihres Asylverfahrens 
sowie bis zum rechtskräftigen Abschluss oder bis zur Einstellung des Verfahrens. Der Gesetzgeber beabsichtigt 
durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens 
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hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer 
Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern. Es kann dem Gesetzgeber nicht entgegen getreten 
werden, wenn er auf Grund dieser Besonderheit Asylwerber und andere Fremde unterschiedlich behandelt 
(VfGH vom 17.03.2005, G 78/04 ua). 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat fallbezogen unterschiedliche Kriterien (vgl. dazu 
insbesondere VfGH vom 29.09.2007, B 328/07) herausgearbeitet, die bei einer solchen Interessenabwägung zu 
beachten sind und als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Artikel 8 EMRK einer 
Ausweisung entgegensteht: 
 

Er hat etwa die Aufenthaltsdauer, die an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 31.1.2006, Fall 
Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 

16.9.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens 
(EGMR 28.5.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 

20.6.2002, Fall Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344; 

22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 2.8.2001, Fall 
Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der Integration des Fremden, der 
sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, 
der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen 
manifestiert (vgl. EGMR 4.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 9.10.2003, Fall Slivenko, 
Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.6.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch 
VwGH 5.7.2005, 2004/21/0124; 

11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. z. B. EGMR 
24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00) für maßgeblich erachtet. 
 

Auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren - was bei einem bloß vorläufigen Aufenthaltsrecht während des 
Asylverfahrens jedenfalls als gegeben angenommen werden kann -, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen 
(EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 5.9.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.1.2006, Fall 
Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 31.07.2008, Fall 
Darren Omoregie Appl. 265/07). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte unterscheidet in Hinblick auf 
die Frage eines Eingriffes in das Privatleben grundlegend zwischen niedergelassenen Zuwanderern, denen 
zumindest einmal ein Aufenthaltstitel erteilt wurde und jenen Personen, die lediglich einen Asylantrag gestellt 
haben und deren Aufenthalt somit bis zur Entscheidung im Asylverfahren unsicher ist (EGMR 08.04.2008, Fall 
Nnyanzi v. the United Kingdom, Appl. 21878/06 bzgl. einer ugandischen Staatsangehörigen die 1998 einen 
Asylantrag im Vereinigten Königreich stellte: In diesem Fall wurde die Abschiebung nicht als ein 
unverhältnismäßiger Eingriff in das Privatleben der Beschwerdeführerin Nnyanzi angesehen, da von einem 
grundsätzlichen Überwiegen des öffentlichen Interesses an einer effektiven Zuwanderungskontrolle ausgegangen 
wurde). 
 

Der Asylwerber kann während seines Asylverfahrens nicht darauf vertrauen, dass ein in dieser Zeit entstehendes 
Privat- bzw. Familienleben auch nach der Erledigung seines Asylantrages fortgesetzt werden kann. Die Rechte 
aus der Genfer Flüchtlingskonvention dürfen nicht dazu dienen, die Einwanderungsregeln zu umgehen (ÖJZ 
2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 EMRK, S 857 mwN). 
 

Das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration ist dann gemindert, 
wenn dieser Aufenthalt lediglich auf einen unberechtigten Asylantrag zurückzuführen ist (VwGH 26.06.2007, 
Zl. 2007/01/0479, mwN). Beruht der bisherige Aufenthalt auf rechtsmissbräuchlichem Verhalten (insbesondere 
bei Vortäuschung eines Asylgrundes; vgl. VwGH 02.10.1996, Zl. 95/21/0169), relativiert dies die ableitbaren 
Interessen des Asylwerbers wesentlich (vgl. VwGH 20.12.2007, 2006/21/0168, mwN). 
 

Bei der Abwägung der Interessen ist auch zu berücksichtigen, dass es dem Fremden bei der asylrechtlichen 
Ausweisung nicht verwehrt ist, bei Erfüllung der allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Regelungen des 
Fremdenpolizeigesetzes bzw. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes wieder in das Bundesgebiet 
zurückzukehren (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 EMRK, S 861, 
mwN). Es wird dadurch nur jener Zustand hergestellt, der bestünde, wenn er sich rechtmäßig (hinsichtlich der 
Zuwanderung) verhalten hätte und wird dadurch lediglich anderen Fremden gleichgestellt, welche ebenfalls 
gemäß dem Grundsatz der Auslandsantragsstellung ihren Antrag gemäß Fremdenpolizeigesetz bzw. 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz vom Ausland aus stellen müssen und die Entscheidung der zuständigen 
österreichischen Behörde dort abzuwarten haben. 
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Die Schaffung eines Ordnungssystems, mit dem die Einreise und der Aufenthalt von Fremden geregelt werden, 
ist auch im Lichte der Entwicklungen auf europäischer Ebene notwendig. Dem öffentlichen Interesse an der 
Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen kommt im Interesse des 
Schutzes der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 Abs. 2 EMRK) daher ein hoher Stellenwert zu (VfGH 29.9.2007, 
B 328/07; VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251 uva.). Die öffentliche Ordnung, hier vor allem das Interesse an 
einer geordneten Zuwanderung, erfordert es daher, dass Fremde, die nach Österreich einwandern wollen, die 
dabei zu beachtenden Vorschriften einhalten. Die öffentliche Ordnung wird z. B. schwerwiegend beeinträchtigt, 
wenn einwanderungswillige Fremde, ohne das betreffende Verfahren abzuwarten, sich unerlaubt nach Österreich 
begeben, um damit die österreichischen Behörden vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Ausweisung kann in 
solchen Fällen trotz eines vielleicht damit verbundenen Eingriffs in das Privatleben und Familienleben 
erforderlich sein, um jenen Zustand herzustellen, der bestünde, wenn sich der Fremde gesetzestreu verhalten 
hätte (VwGH 21.2.1996, Zl. 95/21/1256). Dies insbesondere auch deshalb, weil als allgemein anerkannter 
Rechtsgrundsatz gilt, dass aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation keine Vorteile 
gezogen werden dürfen. (VwGH 11.12.2003, Zl. 2003/07/0007). Der Verwaltungsgerichtshof hat weiters 
festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des 
Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend 
geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
 

Die geordnete Zuwanderung von Fremden ist auch für das wirtschaftliche Wohl des Landes von besonderer 
Bedeutung, da diese sowohl für den sensiblen Arbeitsmarkt als auch für das Sozialsystem gravierende 
Auswirkung hat. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass insbesondere bei nicht rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhältigen Fremden, welche daher auch über keine arbeitsrechtliche Berechtigung verfügen, idR 
die reale Gefahr besteht, dass sie zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes auf den inoffiziellen Arbeitsmarkt 
drängen, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf den offiziellen Arbeitsmarkt, das Sozialsystem und damit 
auf das wirtschaftliche Wohl des Landes hat (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von 
Asylwerbern und Art. 8 EMRK, S 857 mwN). 
 

Der Beschwerdeführer ist eigenem Vorbringen zufolge am 19.04.2004 illegal in die Republik Österreich 
eingereist und hat am folgenden Tag einen Asylantrag gestellt. Der Beschwerdeführer hat keine Verwandten in 
Österreich und hatte zu keinem Zeitpunkt ein nicht auf das Asylgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht. Der 
unbescholtene Beschwerdeführer arbeitet in Österreich als Zeitungskolporteur und spricht trotz seines 
langjährigen Aufenthaltes kaum Deutsch. Andere zu berücksichtigende integrative Bindungen in Österreich hat 
der Beschwerdeführer auch über konkrete diesbezügliche Aufforderung nicht vorgebracht und haben sich hiefür 
auch keine Hinweise ergeben. 
 

Den Interessen des Beschwerdeführers - dem sein bloß vorläufiger Aufenthaltsstatus bekannt gewesen sein muss 
- an einem Verbleib in Österreich stehen sohin die oben näher dargestellten öffentlichen Interessen des Schutzes 
der öffentlichen Ordnung, insbesondere in Form der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von 
Fremden regelnden Bestimmungen, sowie des wirtschaftlichen Wohles des Landes gegenüber. 
 

In Würdigung dieser Umstände stellt sich im Ergebnis daher die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem 
Bundesgebiet in seinen Herkunftsstaat als verhältnismäßig und daher nicht als rechtswidrig dar. 
 

Betreffend die Korrektur von Spruchteil III. des angefochtenen Bescheides im Sinne einer zielstaatsbezogenen 
Ausweisung wird auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH vom 30.06.2005, Zl. 
2005/20/0108-6) verwiesen, derzufolge die Ausweisung eines Asylwerbers nur mit Einschränkung auf den 
Herkunftsstaat ausgesprochen werden kann. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Das Verfahren war gemäß den Bestimmungen der §§ 73 und 75 AsylG 2005 und der Bestimmung des § 23 Abs. 
1 Asylgerichtshofgesetz, BGBl. I Nr. 4/2008 idgF, zu führen. 


